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1. (1)Die Befristung eines Dienstverhältnisses kann rechtswirksam nur schriftlich vereinbart werden. Ein befristetes

Dienstverhältnis endet mit dem Ablauf der Zeit, für die es eingegangen worden ist.

2. (2)Ein Dienstverhältnis auf Probe kann rechtswirksam nur schriftlich und für die Höchstdauer von zwei Monaten

vereinbart werden, in dieser Zeit kann es von beiden Teilen jederzeit ohne Angabe von Gründen gelöst werden.

Soweit die Vereinbarung die Höchstdauer von zwei Monaten überschreitet, gilt sie hinsichtlich dieses Teiles als

nicht gesetzt.

3. (3)Ist das Dienstverhältnis ohne Zeitbestimmung eingegangen oder fortgesetzt worden, so kann es von jedem Teil

zum Ende eines Kalendermonats durch Kündigung gelöst werden.

4. (4)Die Kündigungsfrist beträgt

1. a)für den Hauseigentümer sechs Wochen und erhöht sich nach zehnjähriger Dauer des Dienstverhältnisses

auf drei Monate,

2. b)für den Hausbesorger einen Monat.

5. (5)Die Kündigungsfristen nach Abs. 4 können durch Vereinbarung bis zu einem halben Jahr ausgedehnt werden,

doch darf die vom Hauseigentümer einzuhaltende Frist nicht kürzer sein als die mit dem Hausbesorger

vereinbarte Kündigungsfrist.

6. (6)Steht dem Hausbesorger eine Dienstwohnung (§ 13) zu, so kann der Hauseigentümer nur aus erheblichen

Gründen kündigen. Solche liegen insbesondere vor,

1. a)wenn durch ein grobes Verschulden des Hausbesorgers ein Schaden für das Haus, für den

Hauseigentümer oder die Hausbewohner herbeigeführt wird,

2. b)wenn sich der Hausbesorger dem Hauseigentümer, dessen Stellvertreter oder den Hausbewohnern

gegenüber trotz vorheriger schriftlicher Verwarnung durch den Hauseigentümer fortgesetzt ungebührlich

benimmt,

3. c)wenn der Hausbesorger im Dienste untreu ist, sich in seiner Tätigkeit ohne Wissen oder Willen des

Hauseigentümers von dritten Personen unberechtigte Vorteile zuwenden läßt, oder wenn er sich einer

Handlung schuldig macht, die ihn des Vertrauens des Hauseigentümers unwürdig erscheinen läßt,

4. d)wenn der Hausbesorgerposten überhaupt aufgelassen wird.

7. (7)Die Kündigung ist auch dann zulässig, wenn dem Hausbesorger gleichzeitig vom Hauseigentümer eine andere

entsprechende Wohnung zur Verfügung gestellt wird, die den gesundheits-, bau- und feuerpolizeilichen

Vorschriften entspricht und zur Befriedigung des Wohnbedürfnisses des Hausbesorgers und der mit ihm im

gemeinsamen Haushalt wohnenden Personen ausreicht. Das Anbieten einer mit einem anderen

Hausbesorgerposten verbundenen Dienstwohnung ist nicht als geeigneter Ersatz anzusehen.
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